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Anlagenbezogener Gewässerschutz 

Anforderungen zur Güllelagerung

Ausreichend bemessene Lagerka-
pazitäten spielen insbesondere vor 
dem Hintergrund der nach Dünge-
verordnung geregelten Sperrfris-
ten eine große Rolle. Eine termin-
gerechte und am Nährstoffbedarf 
der Kulturen ausgerichtete Dün-
gung im Einklang mit dem Gewäs-
serschutz ist in der Regel nur mit 
ausreichender Lagerkapazität zu 
realisieren. Mit der sich abzeich-
nenden Novellierung der Dünge-
verordnung im Frühjahr 2020 wer-
den die Anforderungen der Be-
triebe in Bezug auf ausreichenden 
Lagerraum deutlich steigen. Hin-
tergründe zur Notwendigkeit von 
Baumaßnahmen und welche An-
forderungen an Bestandsanlagen 
und Neubauten gestellt werden 
skizziert der nachfolgende Artikel. 

Notwendige Lagerkapazitäten 
von Wirtschaftsdüngern und Gär
rückständen sind grundsätzlich in 
der Düngeverordnung (DüV) von 
2017 geregelt. Dabei ist das Fas
sungsvermögen von Anlagen zur 
Lagerung von Wirtschaftsdüngern 
auf die jeweiligen Belange des Be
triebes und des Gewässerschutzes 
abzustimmen. Allgemein muss si
chergestellt werden, dass Jauche, 
Gülle und Gärreste über einen Zeit
raum von mindestens sechs Mona
ten zusammen mit den weiteren 
zugeleiteten Flüssigkeiten, zum 
Beispiel anfallendem verschmutz
ten Oberflächenwasser, Melk
standwasser sowie Silagesickersaft 
gelagert werden können. Darüber 
hinaus müssen Betriebe, die mehr 
als drei Großvieheinheiten je Hekt
ar landwirtschaftlicher Nutzfläche 
halten, mindestens neun Mona
te Lagerkapazität vorhalten kön
nen. Seit dem 1. Januar 2020 gilt 

dies auch für Betriebe ohne eige
ne landwirtschaftliche Nutzfläche. 
Mit der DüV von 2017 wurde eben
falls geregelt, dass Festmist von 
Huf oder Klauentieren mindes
tens zwei Monate lang gelagert 
werden können muss. Insbeson
dere im Herbst ist eine bedarfsori
entierte Düngung mit Wirtschafts
düngern für den Grundwasser
schutz entscheidend. Überhöhte 
Stickstoffdüngemengen können 
insbesondere auf leichten Stand
orten zur Nitratauswaschung und 
somit zur Belastung des Grund
wassers führen. Bei der Bemes
sung von Güllegaben im Herbst 
sind neben der Stickstoff (N)Vor

fruchtwirkung auch die vorhan
dene und zu erwartende NNach
lieferung aus dem Bodenvorrat zu 
berücksichtigen. Dabei weisen ty
pische Güllestandorte infolge lang
jähriger organischer Düngung ein 
gutes NNachlieferungsvermögen 
auf. Das Vorhandensein von aus
reichendem Lagerraum für flüssige 
Wirtschaftsdünger ist für die be
darfsgerechte Düngung im Herbst 
der entscheidende Baustein. In 
diesem Zusammenhang geben die 
DüV sowie die von der Landwirt
schaftskammer veröffentlichten 
Richtwerte für die Düngung den 
Rechts und Beratungsrahmen be
züglich der Herbstdüngung vor. 

Herausforderung  
neue DüV 2020

Die Wirkungen einer erneuten 
Novellierung des Düngerechts 2020 
werden die Betriebe und Regionen 
in SchleswigHolstein unterschied
lich stark betreffen, wobei der 
größte Anpassungsdruck durch die 
Regelungen des § 13a der DüV auf 
den sogenannten Roten Gebieten 
der NGebietskulisse lasten wird. 
Die Regeln  in der NKulisse zur 
Herbstdüngung gelten ab Herbst 
2021. Dies lässt sich insbesondere 
durch die Verlängerung der Sperr
fristen beziehungsweise verringer
te Ausbringfenster im Rahmen der 
Herbstdüngung erklären.

Derzeit gilt nach Landesdünge
verordnung in der NKulisse eine 
Sperrfrist für Grünland beziehungs
weise Ackerland mit mehrjährigem 
Feldfutterbau vom 15. Oktober bis 
zum 31. Januar. Die neue Düngever
ordnung sieht hier eine Verlänge
rung um zwei weitere Wochen vor. 
Die Sperrfrist gilt auf diesen Flä
chen somit bereits ab dem 1. Ok
tober. Des Weiteren werden die 
Ausbringmengen für flüssige orga
nische Düngemittel auf Grünland 
und auf Ackerland mit mehrjähri
gem Feldfutterbau auf 60 kg Ge
samtN/ha in der Zeit vom 1. Sep

Eine Düngung mit flüssigen Wirtschaftsdüngern wird ab Herbst 2021 zu Winterrapsflächen, auf denen ein Nmin-Ge-
halt von über 45 kg vorliegt, zu Wintergerste und zu Zwischenfrüchten ohne Nutzung in der N-Gebietskulisse nach 
Inkrafttreten der DüV nicht mehr möglich sein. Foto: Dr. Lars Biernat

Tabelle 1: Flüssigkeitsanfall in Abhängigkeit von Bestandsgröße und Lagerdauer
Bestandsgröße 
Anzahl 
Milchkühe 
[Stk.]

6 Monate Lagerkapazität 9 Monate
[m³]

12 Monate 
[m³]Gülleanfall

[m³]
Melkstand-

wasser 
[m³]

verschmutztes Ober- 
flächenwasser/Sickersaft 

[m³]

Summe
[m³]

50 744 73 225 1.044 1.488 1.977

100 1.509 146 391 2.048 2.937 3.903

150 2.273 219 670 3.165 4.519 6.008

200 3.026 292 740 4.061 5.840 7.769

250 3.785 365 899 5.052 7.272 9.672

300 4.543 438 938 5.922 8.564 11.394

350 5.302 511 1.071 6.887 9.968 13.260

400 6.060 584 1.246 7.893 11.417 15.165
Annahme: Milchkuh inkl. weibl. Nachzucht, durchschnittliche Herdenleistung 9.000 l, Abflussbeiwert 0,9, Jahresniederschlag 707 mm, Standort Futterkamp
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tember bis zum Einsetzen der 
Sperrfrist begrenzt. Zusätzlich ist 
ein N-Herbstdüngungsverbot für 
Winterraps, Wintergerste und Zwi-
schenfrüchte ohne Futternutzung 
in der N-Gebietskulisse zu erwar-
ten. Winterraps kann von dieser Re-
gelung befreit sein, sofern auf den 
Flächen, auf denen Winterraps im 
Herbst angebaut werden soll, ein 
Nmin-Gehalt von unter 45 kg N/ha 
ermittelt werden konnte.  

Auswirkungen  
auf die Tierhaltung

Vor diesem Hintergrund werden 
Anpassungen den Ackerbau betref-
fen, aber insbesondere auch Aus-
wirkungen auf die Tierhaltung und 
Biogasanlagen beziehungsweise 
die Verbringung organischer Dün-
gemittel haben. So bedeutet ein 
Verbot der Herbstdüngung zu Win-
tergerste, Winterraps (Nmin-Gehalt 
im Boden mindestens 45 kg N/ ha) 
und Zwischenfrüchten ohne Fut-
ternutzung, dass Vieh haltende Be-
triebe auf Basis ihrer Fruchtfolge-
gestaltung ohne einen soliden An-
teil an mehrjährigem Feldfutter ein 
deutlich verringertes Ausbringfens-
ter für Wirtschaftsdünger im Herbst 
haben. Infolgedessen steigt auf die-
sem Wege unmittelbar der Bedarf 
an Lagerraum. Es ist unabdingbar, 
rechtzeitig Alternativen für zusätz-
lichen Lagerraum und zur Aufberei-
tung von Teilmengen des anfallen-
den Wirtschaftsdüngers auszuloten, 
um betriebsindividuelle Lösungs-
strategien entwickeln zu können. 
Sofern Betriebe nicht über die ge-
setzlich erforderlichen Lagerkapa-
zitäten verfügen, können sie durch 
schriftliche vertragliche Vereinba-
rungen sicherstellen, dass das nöti-
ge Lager überbetrieblich zur Verfü-

gung gestellt wird. Auch kann sich 
für Betriebe mit knappen Lager-
kapazitäten die Fest-Flüssig-Tren-
nung von Gülle über die Separati-
on zur Beseitigung von Lagereng-
pässen anbieten.  Dabei kann durch 
das Abpressen der festen Bestand-
teile eine Volumenreduktion von 
bis zu 20 % erreicht werden. Da die 
Festphase der Gülle nach erfolgter 
Separation auch gelagert werden 
muss und sich die Festphase nicht zu 
allen Kulturen pflanzenbaulich sinn-
voll einsetzen lässt, bietet sich dafür 
insbesondere die Verwertung in ei-
ner Biogasanlage an. Dies kann si-
cher eine Teillösung sein, wobei die 
Notwendigkeit ausreichenden La-
gerraums für viele Betriebe in die 
Investition für einen Neubau mün-
den wird.

Grundsätzlich müssen Jauche-, 
Gülle- und Sickersaftanlagen so 
beschaffen und betrieben wer-
den, dass wassergefährdende Stof-
fe nicht austreten können. Lecka-
gen müssen schnell und zuverlässig 
zu erkennen sein. Die Anlagen sind 
so zu planen und zu errichten, dass 
sämtliche Anlagenteile auf ihre feh-
lerfreie Funktion leicht zu kontrol-
lieren sind. Zum Schutz vor Punkt-
einträgen in Oberflächengewässer 
beziehungsweise das Grundwasser 
sind dies zentrale Kriterien.

Lagerung von flüssigen 
Wirtschaftsdüngern

In der DIN 11622 – 2 in Verbin-
dung mit der DIN EN 206-1:2001 
und DIN 1045-2:2008 sind die Trag-
werksplanung, Konstruktion und 
Ausführung von Behältern aus 
Stahlbeton oder Spannbeton aus-
geführt. Die geltenden Anforde-
rungen an einen Lagerbehälter sind 
in der Technischen Regel wasser-

gefährdender Stoffe (TRwS) 792 – 
Jauche, Gülle- und Silagesickersaft-
anlagen (JGS-Anlagen) sowie der 
Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (AwSV) verankert. Demzu-
folge müssen folgende Anforde-
rungen erfüllt werden:

 ● Beton-Expositionsklassen: XC4, 
XF3, XA1, WA

 ● Die Bauausführung unterliegt 
der Überwachungsklasse ÜK 2 
(Fremdüberwachung).

 ● Fugen und Fertigteilstöße sowie 
Rohrdurchführungen sind flüssig-
keitsundurchlässig auszuführen. 

 ● Es sind keinesfalls Rohrdurchfüh-
rungen durch die Behältersohle er-
laubt. 

 ● Befüllung und Entnahme sollte 
über den Behälterrand geschehen.

 ● Eine Entnahme durch die Behäl-
terwand kann mittels Entnahmelei-
tung stattfinden, sofern die Anfor-
derungen der TRwS 792 eingehal-
ten werden.

 ● Silagesickersaft kann mit einer 
ausreichenden Verdünnung (maxi-
mal 10 % der Behälterfüllung) im 
Behälter gelagert werden.

 ● Leckageerkennungssystem für 
Behälter ab einem Gesamtvolu-
men über 25 m³

 ● Abfüllplatz

Seit Inkrafttreten der AwSV dür-
fen für JGS-Anlagen nur Baupro-
dukte, Bausätze oder Bauarten 
mit bauaufsichtlichen Verwend-
barkeitsnachweis unter Berück-
sichtigung wasserrechtlicher An-
forderungen verwendet werden. 
Bauausführungen zum Beispiel 
aus Stahl oder Kunststoff werden 
innerhalb der TRwS 792 nicht be-
schrieben. Es wird darauf verwie-
sen, dass ein bauordnungsrechtli-
cher Verwendbarkeitsnachweis er-
forderlich ist. Ansonsten gelten die 
Anforderungen der TRwS 792. 

Erforderliche 
Lagerkapazität ermitteln
Für die Ermittlung der zu schaf-

fenden Lagerkapazität sollte zu-
nächst eine Bestandsaufnahme der 
vorhandenen Lageranlagen erfol-
gen. Grundsätzlich kann im Rah-
men der Gewässerschutzberatung 

Zukünftige Planungen zur Erweiterung der Lagerkapazität müssen die Einträ-
ge durch regional anfallende Niederschläge berücksichtigen. Eine Abdeckung 
des Lagerbehälters kann den Wirtschaftsdüngeranfall deutlich reduzieren. 

Abfüllflächen sind für JGS-Anlagen vorzuhalten. Auf diese Weise wird das 
ungehinderte Abfließen von wassergefährdenden Stoffen in Oberflächen-
gewässer unterbunden.  Fotos (2): Johanna Köpke

Tabelle 2: Verfügbare Lagerkapazität eines Rundbehälters  
in Abhängigkeit von der Behälterhöhe und dem 
 Niederschlagswassereintrag

Rund-
behälter

Rund-
behälter

Rund-
behälter

Rund-
behälter

Niederschlagseintrag 
(September – Februar) 450 mm 450 mm 650 mm 650 mm

Bruttovolumen 2.124 m³ 2.121 m³ 2.124 m³ 2.121 m³

Freibord 0,2 m 0,2 m 0,2 m 0,2 m

Wandhöhe 4,0 m 3,0 m 4,0 m 3,0 m

Durchmesser 26,0 m 30,0 m 26,0 m 30,0 m

nicht abpumpbarer Rest 0,2 m 0,2 m 0,2 m 0,2 m

Nettovolumen 1.720 m³ 1.583 m³ 1.635 m³ 1.470 m³

nicht nutzbares Behälter-
volumen 404 m³ 537 m³ 488 m³ 650 m³
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eine Beratungskraft an dieser Stelle 
Unterstützung leisten. Bei der Be-
standsaufnahme sind sämtliche Be-
hälter zu erfassen, die für eine ord-
nungsgemäße Lagerung von flüssi-
gen Wirtschaftsdüngern geeignet 
sind. Die anfallende Lagermenge 
setzt sich aus dem Anfall des be-
trieblichen Tierbestandes, dem 
verschmutzten Oberflächenwasser 
aus der Silage- sowie Festmistlage-
rung, von Hofflächen oder befes-
tigten Laufwegen zusammen. Die 
anfallenden Niederschlagsmengen 
sind als fünfjähriges Wiederkehrin-
tervall der Monate September bis 
Februar regional für Schleswig-Hol-
stein zu berücksichtigen. 

Die anfallenden Jauche- be-
ziehungsweise Güllemengen des 
Tierbestandes sind in der Anlage 
9 der aktuellen DüV von 2017 ge-
listet. Hier ist für die unterschied-
lichen Tiergruppen unter Berück-
sichtigung des angewandten Hal-
tungsverfahrens der jeweilige 
Wirtschaftsdüngeranfall erfasst. 
Die Mengen der anfallenden Wirt-
schaftsdünger berücksichtigen kein 
Reinigungswasser, Melkstandwas-
ser oder sonstige Fremdwasser. Die-
se müssen somit gesondert berech-
net werden. In Tabelle 1 ist der Flüs-
sigkeitsanfall exemplarisch in Ab-
hängigkeit von der Bestandsgröße 
und der Lagerdauer dargestellt. 
Die Berechnung erfolgte unter der 
Annahme, dass Folienwasser seit-
lich von der jeweiligen Silokammer 
versickern kann. Ist dies betriebsbe-
dingt nicht möglich, würde sich die 
Menge des verschmutzten Oberflä-
chenwassers sowie Sickersaftes ver-
doppeln. An der Berechnung wird 
deutlich, dass der Anfall an Melk-
standwasser und verschmutztem 
Oberflächenwasser mit einem An-
teil von 20 bis 30 % des Gesamtan-
falls im Hinblick auf die notwendi-
ge Lagerkapazität auf Betriebsebe-
ne einen nicht unerheblichen An-
teil ausmacht.

Verfügbare  
Lagerkapazität

Erst nach Abzug des Freibords, 
des möglichen Niederschlagswas-
sereintrags und des nicht abpump-
baren Wirtschaftsdüngerrestes 
stellt sich das nutzbare Volumen 
des Lagerbehälters dar. Bei offe-
nen Behältern wird unter Berück-
sichtigung von Wellenschlag durch 
Wind oder der Homogenisierung 
ein Freibord von mindestens 20 cm 
und eine Verdunstungsrate von 
20 % angenommen. Für geschlos-
sene Behälter, bei denen ein Aus-
tritt durch bauliche Ausführungen 
unterbunden wird, ist ein Freibord 
von 10 cm ausreichend bemes-
sen, ohne Annahme einer Verdun-
stung. Erfolgt die Lagerung in ei-
nem Erdbecken, muss ein Freibord 
von 50 cm berücksichtigt werden. 

In einem Rundbehälter mit zir-
ka 2.120 m³ Lagervolumen bei ei-
ner Wandhöhe von 4 m und einem 
Niederschlagswassereintrag von 

450 mm für die Periode September 
bis Februar würde das nicht nutz-
bare Behältervolumen 404 m³ be-
tragen. Bei einer Reduzierung der 
Wandhöhe auf 3 m erhöht sich das 
nicht nutzbare Lagervolumen auf 
537 m³. Folglich weisen höhere Be-
hälter bei gleicher Lagerkapazi-
tät ein höheres Nutzvolumen aus 
als flachere Ausführungen. Dies 
sollte bei der Planung eines Be-
hälterbaus berücksichtigt werden. 
Ein Niederschlagswasseranfall von 
650 mm für die Monate September 
bis Februar erhöht den nicht nutz-
baren Anteil eines Lagerbehälters 
mit einem Fassungsvermögen von 
2.124 m³ und einer Wandhöhe von 
4 m auf 488 m³, durch eine geringe-
re Wandhöhe von 3 m erhöht sich 
dieser Anteil auf 650 m³ (Tabelle 2).

Abhilfe kann an dieser Stelle eine 
Behälterabdeckung schaffen. Eine 
Abdeckung des soeben genann-
ten Behälters kann ein nutzbares 
Lagervolumen von 1.964 m³ sicher-
stellen. Der nicht nutzbare Lager-
behälteranteil würde für dieses 
Beispiel lediglich 160 m³ betragen 
und verspricht somit einen hohen 
Ausnutzungsgrad des Behälters 
von 94 % (Tabelle 3). Als Vorteile 
für eine Behälterabdeckung kön-
nen auch die Verminderung von 
Geruchs- und Ammoniakemissio-
nen genannt werden. An dieser 
Stelle sei darauf hingewiesen, dass 
gasförmige Verluste in Form von 
Ammoniak (NH3) auch immer ei-
nen Verlust an Stickstoff darstel-
len, welcher nicht selten durch zu-
gekaufte Stickstoffmineraldünger 
ersetzt werden muss. 

Zukünftige Planungen zur Erwei-
terung der Lagerkapazität sollten 

unbedingt die Einträge durch regi-
onal anfallende Niederschläge be-
rücksichtigen. Die von Behälterher-
stellern ausgewiesenen Angebote 
eines Lagerbehälters beachten bis-
her nur einen Abzug für das erfor-
derliche Freibord und stellen somit 
nicht das eigentliche Nutzvolumen 
dar. Grundsätzlich sollte ein geplan-
tes Wirtschaftsdüngerlager nicht zu 
knapp bemessen werden.

Johanna Köpke
Landwirtschaftskammer

Tel.: 0 43 81-90 09-917
jkoepke@lksh.de
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Landwirtschaftskammer

Tel.: 0 43 31-94 53-325
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Landwirtschaftskammer
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Neues Gesicht bei der Landwirtschaftskammer

Jens Torsten Mackens arbeitet im Gewässerschutz
Seit dem 1. März ist Jens Tors-
ten Mackens neuer Referent für 
den Bereich Gewässerschutz. In 
den vergangenen Monaten hat 
Dr. Lars Biernat den Aufgaben-
bereich mit Unterstützung des 
Gewässerschutzteams kommis-
sarisch geführt. Mackens über-
nimmt die Beratung in den Trink-
wasserschutzgebieten (Krem-
permoor, Rendsburg) sowie die 
Koordinierung der Gewässer-
schutzberatung sowohl im Ge-
biet der Schleswigschen  Vorgeest 
als auch im Gebiet der Füsinger 
Au und des Schwansener Sees. 
Nach dem Studium der Agrarwis-

senschaften war er zunächst als 
Fachberater im Bereich der Spe-
zialdüngemittel in Norddeutsch-
land tätig. Im Rahmen seines Pro-
motionsvorhabens an der Chris-
tian-Albrechts-Universität zu Kiel 
am Institut für Pflanzenernäh-
rung und Bodenkunde hat sich 
Mackens insbesondere im Bereich 
des Wirtschaftsdüngermanage-
ments (Gülleansäuerung) enga-
giert und freut sich nun sehr über 
eine produktive Zusammenarbeit 
mit den landwirtschaftlichen Be-
trieben. 
 Dr. Lars Biernat 
 Landwirtschaftskammer Jens Torsten Mackens  Foto: privat

FAZIT
Grundvoraussetzung für die 
bedarfsgerechte Düngung 
sind ausreichende Lagerka-
pazitäten. Die Düngeverord-
nung 2020 wird durch die Ein-
schränkung der Herbstdün-
gung und Ausdehnung der 
Sperrfristen insbesondere in 
der N-Kulisse die Erweiterung 
von Lagerkapazitäten erfor-
dern. Für die Bemessung des 
Lagerraums spielt neben dem 
eigentlichen Gülleanfall auch 
der Anfall an Niederschlags-, 
Melkstandwasser und ver-
schmutztem Oberflächenwas-
ser eine Rolle.

Tabelle 3: Vergleich der nutzbaren Lagerkapazität in  
Abhängigkeit vom anfallenden Niederschlag sowie einem 
abgedeckten Behälter

Rundbehälter
ohne Abdeckung

Rundbehälter
ohne Abdeckung

Rundbehälter
mit Abdeckung

Niederschlagseintrag 
(September – Februar) 450 mm 650 mm 0 mm

Bruttovolumen 2.124 m³ 2.124 m³ 2.124 m³

Freibord 0,2 m 0,2 m 0,1 m

Behälterhöhe 4,0 m 4,0 m 4,0 m

Durchmesser 26,0 m 26,0 m 26,0 m

nicht abpumpbarer Rest 0,2 m 0,2 m 0,2 m

Nettovolumen 1.720 m³ 1.635 m³ 1.964 m³

nicht nutzbares  
Behältervolumen 404 m³ 489 m³ 160 m³


